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Warum geplant werden muss

Abb. 2. Schuttauffüllung bei einem
Bergwerk. Rücksichtslose
Auffüllung, entstanden durch
planloses Deponieren von
Bergwerksabfall.

Die meisten Baugesetze und Bauordnungen regeln nur die Veränderungen der Landschaft durch Bauten.
Es gibt aber andere Eingriffe in die Landschaft, die ebenfalls gesetzlich fixiert und geplant werden müssen.
Als Beispiel zeigen wir hier gewerbliche Auffüllungen und Ahgrahungen als Illustration zu dieser Forderung.

Abb. 1. Landschaft aus dem Zürich¬
seegebiet. Ein unberührtes
Wiesental, dessen intime
Schönheit durch die
einfachste Landschaftsveränderung

zerstört werden kann.

Abb. 3. Kiesgrube im Zürcher Unter¬
land. Eine verlassene
Kiesgrube hart am Rande einer
Siedelung, ausgebeutet und
liegengelassen, als hässliche
Wunde in der Landschaft.

(Alle drei Aufnahmen aus dem Photoarchiv
der Baudirektion des Kantons Zürich.)
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